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merfungen über bie Racfetfeeile unferer jcfcigen gor=
mation ber AngriffStolonne bett ©egenftanb nur an-
näfeemb erläutert gu feaben. Wein 3wed ift oolt=
fommen erreicfet, wenn biefe 3etten bett ©inten ober

Anbern meiner Kameraben bewegen, ftefe über biefen

©egenftanb auSfprecfeen gu wollen,
©enf, 18. 3uli 1863. K.

Ufltlitärifcfee ilmfdjatt in ben ftaittotten.

Sttttt 1863.*)

»Uttbefcftabt. ^>a ei ftd) feerauSgeftellt featte, ba)}

meferere Kantotte mit iferem Kriegsmaterial ttoefe im

Rüdftattb ftd) beftttben, fo wurbe an biefetben oom

VunbeSratb eine ©intabuttg erlaffen, bie üorfeanbe-

neu Süden bis gum 31. Degemfeer t. 3- auSgufüt=
ten. AtS biejenigen Kantone, welcfee biefe ©inla=

bung in mefer ober weniger feofeem ©rabe befefetägt,

würben angefüfert: Sugern, Uri, ©efewog, Aargau,
SaffiS, ßüriefe, Vern, Obwalben, Vafeltanb, Ap=

pengeü 3- Rfe-/ Bt ©allen, ©raubüttbcit unb Sef=

fin. VetreffS beS erftgenannten KantonS oerweifen
wir auf Rubrif Sugertt.

— Der VimbeSratfe bat ein Reglement über Or=
ganifatiott ber eibgett. Wilitärfangtei imb bie ©teile
eineS Abjunften für ben (Sfeef beS Verfonelten ge=

nefemigt.

— 3ur AuSfüferung ber mitteteuropäifefeett ©rab=
meffung feat fefewetgerifefeer ©eitS Hr. ©eniefeaupt=

matttt Künbig itt ©enf eine dleibe oon ©tangett auf
ben ©renggebirgen naefe 3talien attfgufteüett. ©S

wurbe nun bie itatienifefee Regierung erfnefet, bie

OrtSbefebrben attguweifen, baß bem Uutemefemen feilte

©efewiertgfettett getnaefet werben.

— An ber gurfaftraße feat am 7. %uni unter
Afftfteng beS ©feefS beS WilitärbepartementS eine ©r-
pertife über bie gwei auf bem ®ebkt bei KantonS
Uri ftreitigen Srace^ ftattgefuttbett. DaS erfte $ro=
jeft war befatititlicfe oott bett eibgett. ©tafeSofftgierett

ausgearbeitet worben, baS gweite oon Hrn. 3«g^etir
Setli. SefctereS ift circa 3/2 Kilometer fürger tmb

fällt rafefeer inS Sfeal ab, ift aud) balbex fefeueefrei.

3tt golge beffen feat ber VimbeSratfe für baS Set=
lifefee $rojeft entfefeiebett tmb erfuefet Uri, ifem uim
bie Detaitplätie eittgtifettbett.

— Vegüglicfe beS VaueS einer Kaferne in Sfeun
tmb ©rweitemttg bortiger ©efeußtinie braefete ber

VimbeSratfe, ttaefebem er itt (Sorpore eitteit Sofatbe=

fuefe oorgettommett, ber VimbeSoerfamnitung bett Vor-
fefetag: baf} eitte nette Kaferne unb gwar außerfealb
ber Btabt in ber ©pitatmatte i« immittelbarer Räfee
beS VafenfeofeS erbaut werben folle mit einem Ko-
ftetiaufwaub oott tmgefäfer 850,000 gr. Die ©tabt
Sfeun tritt feiefür baS uotfeige Sanb imentgetbliefe ab,

*) >Berfpätet in ftolge $KilitärbienfteS be« UmfdjauerS.

bie alte Kaferne wirb ifer überlaffen. ©obaiin foll
bk ©cfeitßlinie bis auf 350 Weter erweitert werben,
waS wieber eine Ausgabe non uttgefäfer 160,000 gr.
oerurfaefet.

^k bafeerigen Auslagen erliegen auf ber ©ibge=
noffenftfeaft unb ber Vau foll tnogliefeft xafd) oor ftd)
gefeen. Der VimbeSratfe bat biefett Antrag nad) Att=
fe'öruttg ber Vericfeterftatttmg oott Oberft Detigter tmb
©enerat Dufour ofene Veanftanbimg angenommett.

— Vegüglicfe ber ©eweferfrage bat bex VimbeSratfe
weiter befcfeloffen, ber VuttbeSoerfammlimg gu bean-

tragen, baß baS neue ©ewefer in einem ßeitraum
oon 6 3aferen beim AuSgug tmb bei bex Referüe

eittgefüfert werben folle. gerner beantragt er, baf
bex Vuttb 50 $rog. ber ©ittfüferungSfoftett beit Kan=
tonen oergüten fotlc, eine ©ummc, bie im ©angen
auf 3,450,000 gr. oeranfcfelagt wirb. Diefe Vun=
beSfuboetttioit foll jeboefe nad) Durcfefüferuttg ber

neuen Vewaffnung auffeoreit.

— Der VimbeSratfe feat baS eibgen. Wilitärbe*
partement ermäefetigt, mit Vafel in ein VertragSoer=
feättniß gu treten begüglicfe ber neuen Ktingentfeal-
Kaferne gur Aufuafeme eibgettofftfefeer Wilitärfwrfc,
auf gleicfeem guße, wie ti mit anbern eibgen. Saf=
fctiptä^en gefefeefeen.

— DaS eibgett. Wilitärbepartement feat mit dtüd-
ftefet auf baS rafefee Vorfefereiten ber gabrifation ber

Vufeolger'fcfeeit Wunition im eibgen. Saboratorium

gtt Sfeun, Wonacfe fefeou für bie näd)ftenS ftattfmbett=
ben ©efettten unb SieberfeotungSfurfe ber @cfeü|eu

folefee Wuttitiott geliefert werben fonne, bie ©inla=
bung an bie Kantone geriefetet, ben ©efeüjjett oo«

«uu an feinen ©tu^er mefer abgttgeben, refp. bti
btn ©cfeü^enfompagniett feine ©tu^er mefer gw bwl=

ben, welcfee ein fleittereS Kaliber als 34,5"" ober

eitt größeres als 37"" feaben, tmb bafeer bie ©tu=
£er ber ©efeü^ett bei beten Vefammlttttg genau fa=

tibriren gu taffeu u. f. w. ^>amit oerbitibet eS bit
Angeige, baß bett ©cfeüfcett itt 3uttttift bie Kuget=
mobelle, ©ießtoffet, Kneipgangen unb bie Hblg(feen

gum Attfeittben ber Kugetfittter, fowie Severe felbft,
niefet mefer mitzugeben feien.

— 3n ber ©efearffcfeü^enfefettle gtt Attorf t)at ein

©efearffefeü^e, Sugiubüfet, ftefe befearrtiefe geweigert gu
fcfeießeu. ©S ift ein im Kanton Sugern wofeufeafter

Vemer, wetefeer ber Reutätiferfefte angttgefeorettfcfeeitit.

Da alle Vorftefftmgen unnü$ waren unb ber Kon=

fequeng wegen eine folefee Seigemng niebt gebttlbet
werben fantt, fo wurbe ber Vetreffettbe bem KriegS=

geriefet überwiefett unb gwar bem Wititärgeriefet beS

KantonS Sugern.

Raefeträgticfe jeboefe fanb Suginbüfel für gut ftd)

gu unterwerfen. 3« golge beffen beantragte baS

Wilitärbepartement oon Sugern, man moefete ifen bloS

biSgiptinartfd) befeanbetn. Der VimbeSratfe etttfprad)

biefem Vegeferen, gab aber bem Suginbüfel bie feoefe=

fte DiSgiplittarftrafe, 20tägigen Arreft, ttaefe beffen

Veenbigtmg er fofort einen gweitett SieberfeottmgS=
furS burefegimtaefeett feat, bamit man ftefet, ob eS ifem

mit ber Unterwerfung ©mft ift.
— Vefanntliefe ftfeulbet ©pattien ber Bebweii aus

ben Saferen 1804 bis 1848 noefe eine bebeutenbe
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merkungen über die Nachtheile unserer jetzigen
Formation der Angriffskolonne den Gegenstand nur
annähernd erläutert zu haben. Mein Zweck ist
vollkommen erreicht, wenn diese Zeilen dcn Einten oder

Andern meiner Kameraden bewegen, stch übcr diesen

Gegenstand aussprechen zu wollen.
Genf, 18. Juli 1863. K.

Militärische Umschau in den Kantonen.

Juni 1863.*)

Bundesftadt. Da cs sich herausgestellt hatte, daß

mehrere Kantone mit ihrem Kriegsmaterial noch im
Rückstand sich befinden, so wurdc an dieselben vom
Bundesrath eine Einladung erlassen, dic vorhandenen

Lücken bis zum 31. Dezember l. I. auszufüllen.

Als diejenigcn Kantone, welche diefe Einladung

in mehr oder weniger hohem Grade befchlägt,
wurden angeführt: Luzern, Uri, Schwyz, Aargau,
Wallis, Zürich, Bern, Obwalden, Bafelland,
Appenzell I. Rh., St. Gallen, Graubündcn und Tessin.

Betreffs des erstgenannten Kantons verweisen

wir auf Rubrik Luzeru.

— Der Bundesrath hat ein Reglement über

Organisation der eidgen. Militärkanzlei und die Stelle
eines Adjunkten für den Chef des Personellen
genehmigt.

— Zur Ausführung der mitteleuropäischen
Gradmessung hat schweizerischer Seits Hr. Geniehauptmann

Kündig in Genf eine Reihe von Stangen auf
den Grenzgebirgen nach Italien aufzustellen.
wurde nun die italienifche Regierung ersucht, die

Ortsbehörden anzuweisen, daß dem Unternehmen keine

Schwierigkeiten gemacht werden.

— An der Furkastraße hat am 7. Juni unter
Assistenz des Chefs des Militärdepartements eine

Expertise über die zwei auf dem Gebiet des Kantons
Uri streitigen Traces stattgefunden. Das erste Projekt

war bekanntlich von den eidgen. Stabsoffizieren
ausgearbeitet worden, das zweite von Hrn. Ingenieur
Wetli. Letzteres ist circa 3/2 Kilometer kürzer und

fällt rascher ins Thal ab, ist auch bälder schneefrei.

In Folge dessen hat der Bundesrath für das Wet
lische Projekt entschieden und ersucht Uri, ihm nun
die Detailpläne einzusenden.

— Bezüglich des Baues einer Kaserne in Thun
und Erweiterung dortiger Schußlinie brachte der

Bundesrath, nachdem er in Corpore einen Lokalbesuch

vorgenommen, der Bundesversammlung den

Vorschlag: daß eine neue Kaserne und zwar außerhalb
der Stadt in der Spitalmatte in unmittelbarer Nähe
des Bahnhofes erbaut werden solle mit einem Ko
stenaufwand von ungefähr 850,000 Fr. Die Stadt
Thun tritt hiefür das nöthige Land unentgeldlich ab,

*) Verspätet in Folge Militärdienstes des Umschauers.

die alte Kaserne wird ihr überlassen. Sodann soll
die Schußlinie bis auf 350 Meter erweitert werden,
was wieder eine Ausgabe von ungefähr 160,000 Fr.
verursacht.

Die daherigen Auslagen erliegen auf der
Eidgenossenschaft und der Bau soll möglichst rasch vor sich

gehen. Der Bundesrath hat diesen Antrag nach

Anhörung der Berichterstattung von Oberst Denzler und
General Dufour ohne Beanstandung angenommen.

— Bezüglich der Gewehrfragc hat der Bundesrath
weiter beschlossen, dcr Bundesversammlung zu
beantragen, daß das neue Gewehr in einem Zeitraum
von 6 Jahren beim Auszug und bei der Reserve

eingeführt werden folle. Ferner beantragt er, daß
der Bund 50 Proz. der Einführungskosten den
Kantonen vergüten folle, eine Summe, die im Ganzen
auf 3,450,000 Fr. veranschlagt wird. Diese
Bundessubvention soll jedoch nach Durchführung der

neuen Bewaffnung aufhören.
— Der Bundesrath hat das eidgen. Militärdepartement

ermächtigt, mit Bafel in cin Vertragsverhältniß

zu treten bezüglich der neuen Klingenthal-
Kaserne zur Aufnahme eidgenössischer Militärkursc,
auf gleichem Fuße, wie es mit andern eidgen. Waf-
fcnplätzen geschehen.

— Das eidgen. Militärdepartement hat mit Rücksicht

auf das rasche Vorschreiten der Fabrikation der

Buholzer'schen Munition im eidgen. Laboratorium
zu Thun, wonach schon für die nächstens stattfindenden

Schulen und Wiederholungskurfe der Schützen
solche Munition geliefert werden könne, die Einladung

an die Kantone gerichtet, den Schützen von

nun an keinen Stutzer mehr abzugeben, resp, bei

den Schützenkompagnien keine Stutzer mehr zu dulden,

welche ein kleineres Kaliber als 34,5"" oder

ein größeres als 37"" haben, und daher die Stutzer

der Schützen bei deren Besammlung genau ka-

libriren zu lassen u. s. w. Damit verbindet es die

Anzeige, daß den Schützen in Zukunft die

Kugelmodelle, Gießlöffel, Kneipzangen und die Hölzchen

zum Anbinden der Kugelfutter, fowie Letztere felbst,

nicht mehr mitzugeben seien.

— In der Scharfschützenschule zu Altorf hat ein

Scharfschütze, Luginbühl, sich beharrlich geweigert zu
schießen. Es ist ein im Kanton Luzern wohnhafter
Berner, welcher der Neutäufersekte anzugehören scheint.

Da alle Vorstellungen unnütz waren und der

Konsequenz wegen eine solche Weigerung nicht geduldet
werden kann, so wurde der Betreffende dem Kriegsgericht

überwiesen und zwar dem Militärgericht des

Kantons Luzern.

Nachträglich jedoch fand Luginbühl für gut sich

zu unterwerfen. Zn Folge dessen beantragte das

Militärdepartement von Luzern, man möchte ihn blos

disziplinarisch behandeln. Der Bundesrath entsprach

diesem Begehren, gab aber dem Luginbühl die höchste

Disziplinarstrafe, 20tägigen Arrest, nach dessen

Beendigung er sofort einen zweiten Wiederholungskurs

durchzumachen hat, damit man sieht, ob es ihm
mit der Unterwerfung Ernst ist.

— Bekanntlich schuldet Spanien der Schweiz aus
den Jahren 1804 bis 1848 noch eine bedeutende
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©umme Wilitärpenftonett (etwa 2,500,000 gr.) 3m
Saufe ber Unterfeanblungett bot bie fpattifcfec Regierung,

welcfee ftd) atS fcfelecfete ßafeteritt geigte, eine

Wittion als ßafetung uttb ttoefe bagu in Amortifa=
tioitSbonS ofene 3ntereffen, welcfee ber VttttbeSratfe

attSfcfelttg. 3m Safere 1862 fteffte berfelbe bem Wt*
tiifterium in Wabrib eine nette Rote gu, welcfee bie

Aufprücfee ber 3«tereffen auf baS ftäftigfte uttter-
ftüfcte. SaS ber VimbeSratfe aber erlangte, ift, baß

lant einem jüngft eingetroffenen Veriefet beS fcfewei=

gerifefeen ©eiteralfonfulS in Wabrib baS Winifteriwm
feitt Verlangett bem ©taatSratfe gur Prüfung über=

gab. Sie man oemimmt, beftreitet jefct ber

VttttbeSratfe, geftüfct auf beu internationalen ©fearalter
ber Aitgetegenfeeit, bit Kompeteng biefer Vefeorbe;
affem Attfefeeitt ttaefe ift jeboefe wenig Hoffnung oor=
feanben, baß baS Wabriber Kabinet biefem ©ittwattb
Red)tum g tragen wirb.

Swttcfe. Der ©rgiefeuugSratfe l)at befefetoffett im
Herbft b. 3. eilt Kabettettfeft für bett gangen Kan=
ton gtt oerattftaltett, gtt Welefeem Swede ifem ber Re=

giemngSratfe ben erforbertiefeett Rxebit bewiUiQt
SBern. DaS am 7. 3utti in Sattgnau abgefeal=

tene KatttotiatofftgierSfeft war üott etwaS über 100
Offtgieren befttefet.

Die Hauptoerfammlung wurbe burefe bett $räft=
bentett beS VorftanbeS, Herrn ©<fearff<feü£enfeaupt=

mautt Soß in Sattgitatt, mit einer femigett Rebe

eröffnet, in wetefeer tmter Aitberm bemerft würbe,
baß feit bem legten geft in Viel bie ßafel ber Wit=
glieber beS bemifcfeeit OfftgierSoereinS oon 160 auf
395 geftiegett fei.

Auf biefeS folgte Hauptmann RotfeliSberger in
Sattgnau mit einem Veriefet über bte RecfenimgSte*

gimg beS KaffterS, bie ttaefe feinem Antrage einftim=
mig genefemigt wurbe.

Datttt erftattete Hcrr eibg. Oberft Weier in Vern
einen intereffatttett Veriefet über baS eibg. OfftgierS=
feft itt Sugatto, bei wetefe le^term baS gange Sefftnei-
oolf eine innige Siebe unb Anfeättgliefefeit an baS

gemeittfame fefeweig. Vatertaitb gegeigt babe.

golgt feierauf ein Veriefet beS $xn. Wajor Dübi
in Vern, betreffenb Abftfeaffung beS UebetftanbeS,

baf arme Refruten, benen baS gttr Anfefeafftmg ber

oorgefebriebenen AttSrüftttttgSgegettftätibe ttotfeige ©elb
fefelt, gur ©träfe bafür faft allen ©olb oerlieren
tmb burefe eine ©rtragamifon gu iferettt unb gum
©efeabeu beS ©taateS aboerbienett muffen. Dief} un=
moratifefee, imgereefete Verfaferen foll in ßufunft be-

befeitigt uttb baS fefeteube burefe ©taat unb ®e=

meitibe txfe%t werben, Die Kommanbantett SattgloiS
in Vurgborf uttb ©eßter itt Viet erflärett ftefe ba=

mit eittoerftattbett, worauf einfeeffig ber Vefcfetitß ge*
faßt wirb, über biefett ©egenftanb eine Petition an
bie guftättbige Vefeorbe gtt erlaffen imb folefee gu

wirffamerer Verüdftcfetigung burefe eitte eigene

Deputation übergeben gtt laffen.
©in weiterer VerfeanbiititgSgegenftattb bilbete bie

oom feiftorifefeen Verein beS KantonS Vern angeregte

grage ber ©rriefetung eineS DenfmalS auf bem

©cfetaefetfelbe git Reueued (1798). Der Sßräftbent

Sfeß fpracb feine Anftcfet bafeitt auS, baß oott ©eite
beS bemifcfeeti OfftgierSoereinS ein Veitrag üon gr.
1500 bagu gegeben werbe. Hr. eibg. Oberft erwei=

terte biefen Antrag bafein, baß ber OfftgierSüereitt
befefetieße, gemäß beS oom feiftorifefeen Verein geäw=

ftetten SunfcfeeS, bie ©rriefetung beS genannten Denf=
malS gang gw feiner ©aefee gu madjett. Herr Soft
erftärtc ftefe bamit eütüerftattbett, worauf ber Autrag
beS Herrn Wetyer einftimmig gttm Vefcfeluß erfeoben

würbe.
Rocfe lag gur Vefeanblimg üor, wem begüglicfe ber

geftefftett Preisfrage: „SelcfeeS baS befte Witte! fei,
ber 3ttfanterie eine größere ©efcfeidliefefeit im ©djie=

fcett uttb Sreffen beizubringen ofene Verlängerung ber

©amifonSgeit imb ofene weitere ftnattgieffe Opfer gu

beattfpmefeett" — ber SßreiS gu ertfeeilett fei.
©S Waren feierüber aefet Arbeiten eingelangt. DaS

SJSreiSgericfet, beftefeenb auS bett Herren ©cfearffd)ü=

^enfommanbattt 3wofeerfteg, Wajor ©ugelmatm ttttb

eibgen. ©tabSmajor ^eif}, erfanttte einftimmig als
befte Arbeit biejenige beS Herrn 3ofeatm Siebmer,
Oberlieut. im Vataiffon Rr. 60, in Vern, bem benn

auefe bie ausgefegten gr. 100 gnerfanttt wnrbett. AIS

gute Slrbeiten würben femer feegeiefettet unb mit ©fe=

renmetbimgett bebaefet: 1) biejenige beS $xn. Hauptmann

Anton ©dmober itt Vabett, 2) biejenige beS

Hm. gerb. Aemmer oott Sättigen, ©otbat beS Va=
taiffottS Rr. 80 in Vafet. DaS eittgefeenbe Referat
über obige Arbeiten burefe Hr«. ©efearffd)ü^enfom=
mattbant 3rooberfteg wurbe oou ber OfftgierSoer=

fammtuttg mit großem 3ntereffe attgefeort imb be-

frfetoffeit, bie gefrottte Arbeit beS Hm. Siebmer foll
gu affgemeiiter Verbreitimg in bie ©efeweig. Wititär=
ßeitwitg eiitgerüdt werben, waS aud) bereits in Rr.
25 gefcfeefeeti ift.

Vom gebmdteti Vericfetc beS Herrn eibg. Oberftl.
Ami ©irarb über baS eibgen. OfftgierSfeft in Vern
wurbe itt attgemeffetter Seife Kenntniß genommen,

©cfeließticfe wnrbe bie Safel beS neuen geftorteS

bebanbelt mtb unter affgemeiner Aftamation San=

gentfeal als folefeer beftimmt. 3« ben neuen Vor=

ftanb würben gewäfelt: Herr Oberft ©teiner in Satt=

gentfeal, als $räftbentj fobaim Kommanbattt glü=
diger in Aarwangen uttb Wajor ©ugelmatttt in
Sangetttfeat.

Veim gefteffett fam ein bttrefe eilten ©rpreffett über=

braefeteS Setegramm, tmtergeiefettet: Vürfli, Kommata

bant, folgenben 3ufealtS: „Die gürefeerifefeen Offtgiere,

ebenfalls feftliefe oerfammelt, entbieten ©uefe feergli=

cfeeti ©ruß wnb Hanbfefetag; baS Vatertanb feoefe!"

— DaS neue ©efe$ über bie Wititärfteiter
benimmt: 3eber VeitragSpfttefetige begafett jäfertiefe für
feine Verfott, abgefefeeit üom Vermögen, ©infommeit
ober ©rwerb, für feine Dienftbefreiwttg als folefee

üom 20—32 AlterSjafete gr. 5, im 33—40 gr. 3,
wnb im 41—44 gr. 2; überbieß begafett berfelbe

jäferlid) eine Abgabe im Verfeältuiß gum Vermögen,
©infommeit uttb ©rwerb uaefe folgendem dRaf}ftabt:

1) ooit je gr. 1000 Vermögen im 20—32 AlterS=

jafer gr. 1. 50, im 33—40 gr. 1, uttb im 41—44
(Sent. 50; 2) oon je gr. 100 reinem ©infotttmett

ober ©ittfommen ober ©rwerb im 20—32 AtterSjafer
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Summc Militärpensionen (etwa 2,500,000 Fr.) Im
Laufc der Unterhandlungen bot die spanische Regierung,

welche sich als schlechte Zahlerin zeigte, eine

Million als Zahlung und noch dazu in Amortisationsbons

ohne Interessen, welche der Bundesrath
ausschlug. Im Jahre 1862 stellte derselbe dem

Ministerium in Madrid eine neue Note zu, welche die

Ansprüche der Interessen auf das kräftigste
unterstützte. Was dcr Bundesrath aber erlangte, ist, daß

laut einem jüngst eingetroffenen Bericht des

schweizerischen Generalkonsuls in Madrid das Ministerium
sein Verlangen dem Staatsrath zur Prüfung übergab.

Wie man vernimmt, bestreitet jetzt der

Bundesrath, gestützt auf den internationalen Charakter
der Angelegenheit, die Kompetenz dieser Behörde;
allem Anschein nach ist jedoch wenig Hoffnung
vorhanden, daß das Madrider Kabinet diesem Einwand
Rechnung tragen wird.

Zürich. Der Erziehungsrath hat beschlossen im
Herbst d. I. ein Kadettenfest für den ganzen Kanton

zu veranstalten, zu welchem Zwecke ihm der

Regierungsrath den erforderlichen Kredit bewilligt.
Bern. Das am 7. Juni in Langnau abgehaltene

Kantonaloffiziersfest war von etwas über 100
Offizieren besucht.

Die Hauptversammlung wurde durch den Präsidenten

des Vorstandes, Herrn Scharfschützenhauptmann

Wyß in Langnau, mit einer kernigen Rede

eröffnet, in welcher unter Anderm bemerkt wurde,
daß feit dem letzten Fest in Biel die Zahl der

Mitglieder des bernischen Offiziersvereins von 160 auf,
395 gestiegen sei.

Auf dieses folgte Hauptmann Röthlisberger in
Langnau mit einem Bericht über die Rechnungslegung

des Kassiers, die nach seinem Antrage einstim

mig genehmigt wurde.

Dann erstattete Herr eidg. Oberst Meier in Bern
einen interessanten Bericht über das eidg. Offiziersfest

in Lugano, bei welch letzterm das ganze Tessiner-
volk eine innige Liebe und Anhänglichkeit an das

gemeinsame schweiz. Vaterland gezeigt habe.

Folgt hierauf ein Bcricht des Hrn. Major Dübi
in Bern, betreffend Abschaffung des Uebelstandes,
daß arme Rekruten, denen das zur Anschaffung der

vorgeschriebenen Ausrüstungsgegenstände nöthige Geld

fehlt, zur Strafe dafür fast allen Sold verlieren
und durch eine Extragarnison zu ihrem und zum
Schaden des Staates abverdienen müssen. Dieß
unmoralische, ungerechte Verfahren soll in Zukunft be-

befeitigt und das fehlende durch Staat und
Gemeinde ersetzt werden. Die Kommandanten Langlois
in Burgdorf und Seßler in Biel erklären sich

damit einverstanden, worauf einhellig der Beschluß
gefaßt wird, über diesen Gegenstand eine Petition an
die zuständige Behörde zu erlassen und solche zu

wirksamerer Berücksichtigung durch eine eigene

Deputation übergeben zu lassen.

Ein weiterer Verhandluugsgegenstand bildete die

vom historischen Verein des Kantons Bern angeregte

Frage der Errichtung eines Denkmals auf dem

Schlachtfelde zu Neueneck (1798). Der Präsident

Wyß sprach seine Ansicht dahin aus, daß von Seite
des bernischen Offiziersvereins ein Beitrag von Fr.
1500 dazu gegeben werde. Hr. eidg. Oberst erweiterte

diesen Antrag dahin, daß der Offiziersverein
beschließe, gemäß des vom historischen Verein
geäußerten Wunsches, die Errichtung des genannten Denkmals

ganz zu seiner Sache zu machen. Herr Wyß
erklärte sich damit einverstanden, worauf der Antrag
des Herrn Meyer einstimmig zum Beschluß erhoben

wurde.

Noch lag zur Behandlung vor, wem bezüglich der

gestellten Preisfrage: „Welches das beste Mittel sei,

der Infanterie eine größere Geschicklichkeit im Schietzen

und Treffen beizubringen ohne Verlängerung der

Garnisonszeit und ohne weitere finanzielle Opfer zu

beanspruchen" — der Preis zu ertheilen sei.

Es waren hierüber acht Arbeiten eingelangt. Das
Preisgericht, bestehend aus den Herren
Scharfschützenkommandant Jmobersteg, Major Gugelmann und

eidgen. Stabsmajor Feiß, erkannte einstimmig als
beste Arbeit diejenige des Herrn Johann Wiedmer,
Oberlieut. im Bataillon Nr. 60, in Bern, dem denn

auch die ausgesetzten Fr. 100 zuerkannt wurden. Als
gute Arbeiten wurden ferner bezeichnet und mit
Ehrenmeldungen bedacht: 1) diejenige des Hrn. Hauptmann

Anton Schnydcr in Baden, 2) diejenige des

Hrn. Ferd. Aemmer von Wynigen, Soldat des

Bataillons Nr. 80 in Basel. Das eingehende Referat
über obige Arbeiten durch Hrn. Scharfschützenkommandant

Jmobersteg wurde von der Offiziersversammlung

mit großem Interesse angehört und
beschlossen, die gekrönte Arbeit des Hrn. Wiedmer soll

zu allgemeiner Verbreitung in die Schweiz. Militär-
Zeitung eingerückt werden, was auch bereits in Nr.
25 geschehen ist.

Vom gedruckten Berichte des Herrn eidg. Oberstl.
Ami Girard übcr das eidgen. Offiziersfest in Bern
wurde in angemessener Weife Kenntniß genommen.

Schließlich wurde die Wahl des neuen Festortes

behandelt und unter allgemeiner Aklamation
Langenthal als folcher bestimmt. In den neuen
Vorstand wurden gewählt: Herr Oberst Steiner in
Langenthal, als Präsident; sodann Kommandant Flü-
ckiger in Aarwangen und Major Gugelmann in
Langenthal.

Beim Festessen kam ein durch einen Expressen über-

brachtes Telegramm, unterzeichnet: Bürkli, Kommandant,

folgenden Inhalts: „Die zürcherischen Offiziere,
ebenfalls festlich versammelt, entbieten Euch herzlichen

Gruß und Handschlag; das Vaterland hoch!"

— Das neue Gesetz über die Militärsteuer
bestimmt: Jeder Beitragspflichtige bezahlt jährlich für
feine Person, abgesehen vom Vermögen, Einkommen

oder Erwerb, für feine Dienstbefreiung als solche

vom 20—32 Altersjahre Fr. 5, im 33—40 Fr. 3,
und im 41—44 Fr. 2; überdieß bezahlt derselbe

jährlich eine Abgabe im Verhältniß zum Vermögen,
Einkommen und Erwerb nach folgendem Maßstabe:

1) von je Fr. 1000 Vermögen im 20—32 Altersjahr

Fr. 1. 50, im 33—40 Fr. 1, und im 41—44
Cent. 50; 2) von je Fr. 100 reinem Einkommen

oder Einkommen oder Erwerb im 20—32 Altersjahr
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gr. 2, im 33—40 gr. 1. 50, ttttb im 41—44 At=
terSjafer gr. 1. ©infommen ober ©rwerb oott gr.
300 unb weniger ift niefet gu berecfenen, unb als Wa=
rimum ber Wilitärfteuer eines Saferes wirb bie

©umme oon gr. 500 beftimmt. Wititärftetterpftiefe=
tige, welcfee bereits aftioen Dienft getfean wnb ifere

mititärifcfee AuSrüftung beftritten feaben, begafelen nur
bie Hälfte ber ifenen feegiefeenben ©efammtfteuer. Von
bet ©ntriefetimg ber Wilitärfteuer ftttb befreit: bi.ejeni=

gen, welcfee im Wilitärbiettfte Kranffeeitcti ober ®e=
breefeen baoott getragen feaben, bie fte gn jeglicfeem
Wilitärbieitfte untauglich maefeett, ©eftiottSftfereiber,
^oftläufer, Sanbjäger unb 3nftruftoren, fowie alle
ooit offentliefeen ArmettfonbS Vefteiterten.

— 3»« bemiftfeett 3ura fotten grangofeit bie ©r=
ricfetuug einet ©eweferfabrif beabfiefetigen.

(gortfefcimg folgt.)

Ute jdafrmettfrage tu Cfeun.

(gortfefctmg.)

3ttgwifefeett wnrbett oom Wilitärbepartement bie

Uttterfeanbiimgeit mit ber ©emeinbe Sfeim über bereu

materielle Vetfeeiligtmg an bem Van angufnüpfen
oerfuefet. Dabei traten aber gwei Vutifte feerüor, bie

Sfeun ftfeott früfeer uttb je£t aud) wieber gttm An*
getptmfte ber Verfeattblungett tnaefete, ttämlicfe bie

grage über bett Ort beS KafemenneubaweS, für wel*
eben Sfeim an bem $lafc in bet ©tabt, an ber ©teile
ber alten Kaferne, feftfeielt, unb bie grage ber ©r=
riefetung oott OfftgierSgimmem in ber Kaferne am

$la£e ber biSfeerigen OfftgierS=SogiS bei ben Vür-
gem, begügtiefe auf welefee Sfeun bie Settbeng oer=

folgte, bett biSfeerigen ßttftattb mbgliefeft gu erfealteit.

©rft wenn über biefe Sßunfte beftimmte Auffefelüffe
ertfeeitt feien, fotme Sfeim über feine Vetfeeiligung
ftefe auSfpreefeen.

DaS Wilitärbepartement feinerfeitS ttafem bie ent=

gegettgefefcte ©teffuttg ein tmb gab gu oerftefeen, baf}

erft, wen« bie Seiftimgeit ooti Sfeim befannt feien
unb je naefe ber ©roße biefer lefctem, ber Vimb über

jene gwei Sßtmfte ftefe beftttitio aitSfpreefeett fonne.
Um auS biefer KreiSbewegtmg feeraitSgitfommen, üer=

fuefete Sfeim eitteit anbern Seg. ©S geigte bem Wi=
litärbepartement unterm 15. 3tont 1858 an, baß oou
ifem itt ttäefefter Stit ein fylan über bie ©rfteffimg
einer neuen Kaferne in ber ©tabt bem Departement
werbe eingereiefet werben, ©ine ittgwifcfeett auSge=
broefeette ©otttrooerfe über bie Sage beS VafettfeofeS

Sfeun, Ttämlicfe ob folefee auf bit obere ©pitalmatte,
wie gtterft projeftirt worben, ober aber awf bit
wittere, wo fotdjer jefct liegt, gtt ftefeen fommett folle,
feielt btn ©ang beS KafemettprojefteS für einige ßeit
auf, imb ber oott Sfeim itt AttSftcfet gefteffte neue

Sßlan wurbe auS biefem ©mnbe erft am 12. Sanitär
1859 bem Wititärbepartemcttt emgereiefet. Raefe bk-

fem ooti Herrn Vaumeifter Hopf ausgearbeiteten
Vtane foUte bie neue Kaferne am fßla^e ber je^igen
uttb gwar unter tfenttliefefter Vettu^ting ber alten
gunbamente unb Wauern erbaut, eine Vrüde über
bie Aare erftefft unb iu ber gegenüfeertiegenben ©tu=
bermatte bie ©talluugett imb Reitbafenett aufgefüfert
werben.

DaS Wilitärbepartement beriefetete barüber an ben

VttttbeSratfe, ttttb obwofel eS einem Vaite attßerfealb
ber ©tabt immer noefe ben Vorgng gab, erflärte eS

baS neue $rojeft einer näfeem Prüfung Wertfe, bie

cS wäferenb ber (Central fefeute burd) eine Kommiffton
auS ber ßafel ber auwefettbew Offtgiere üorgimefemeti
gebenfe. Der ttämlicfeen Kommiffton wwrbe weben

bem platte ber ©emeittbe auefe baS Sßrojeft beS De=

partementS über ben Van awßerfeatb ber ©tabt oor=

gelegt. Der VimbeSratfe gab feiegu bie ©rmäcfeti^

guttg. Die gtt Ratfee gegogettett Offtgiere gaben ifer

©ntacfeteit ab imb fcfeloffett ftefe im ©angen bem

platte ber ©emeittbe Sfeun an, nämlid) bie Kaferne
in ber ©tabt gtt erfteffen unb bie Offtgiere auefe

fünftig nur in einem Winimitm itt ber Kaferne fetbft

gu logiren, maefeten aber immerfein meferere Sün=
fefee imb Vemerfimgett gegenüber bem oorgelegten

platte geltettb.

ßur weitem Sßrüftmg biefeS VlaneS wwrbett aueb

eigentlicfee Secfenifer, bie Herren Vaumeifter Solff,
Arefeiteft Däfeler uttb 3ngeitieur ©räutefeer beigego-

gen; oerftfeiebeite Variatiottett über bie ©ituatioti ber

©taffimgett in ber ©tubermatte, bie Anbringung ei=

neS KafernenfeofeS u. f. w. tarnen in. grage; auS

ben Offtgicrett ber (Üentralfcfeulc gufantmengefefcte

Kommifftoiten Wttrben im Saufe ber Safere 1860,
1861 uttb 1862 über baS Vebürfniß ber batttiefeen

ttttb itmem ©itiriefettmgeti wieberfeolt gtt Ratfee ge=

gogett, tmb baS ©rgebttiß war fcfeließltefe bk ©ingabe
eitteS reoibirtett flaues uub DeoifeS beS Herrn H°Pf/
d. d. ©eptember unb Oftober 1862. Diefer Vlatt
nebft DeoiS wurbe bett Herren Solff ttttb Oberft
Hammer wieberfeolt gttr Prüfung gttgeftefft, unb in
einem Vericfete oom 1, Roüemfeer 1862 mad)ten fte

ttoefe einige AitSfteffimgett, wetefeen bnrefe eine nette

©ingabe beS Herrn Hopf &om Degember 1862 dted)-

nung getragen wurbe, uttb über bie Herr Oberft

Solff eilten oom 10. gebruar 1863 batirten ©cfeluß=

beriefet erftattete.
Saut biefem Sßlane würbe bie am Sßla$ ber je|i=

gen attfgttfüferetibe neue Kaferne Raum bietett für
1160 tmb mit Vettttfctmg beS DaefefeobettS für 1500

Wann; OfftgierSgimmer würben nur 3 angebraefet;

bie alten Wauern gang befeitigt uttb auefe bie gutt=
bamettte mit ©tüfcniattem gegen bk Aare neu er=

ftellt; baS jefcige SaifettfeattS gegenüber ber Kaferne

gu AbmiuiftrationSlofalen uttb Sfeeoriefäleit erwei=

tert tmb neu umgebaut; eine gußgängerferüde über

bie Aare ttaefe bett ©taffimgeti itt ber ©tubermatte

feitt angelegt unb ©taffimgett für 300 Sßferbe, gwei

Reitbafenen, Vefcfelagptafc imb Kuranftalt erftefft.
Die Koftenfeereefemmg gefet auf gr. 895,000, worin

gr. 50,000 für ben Anlauf beS SaifettfeaitfeS uttb

gr. 4249. 10 für ben Anfauf ber fogen. Sraln*
fefeeuer begriffen ftnb. Abgügticfe biefer beiben $o=
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Fr. 2, im 33—40 Fr. 1. 50, und im 41—44
Altersjahr Fr. 1. Einkommen oder Erwerb von Fr.
300 und weniger ist nicht zu berechnen, und als Ma-
rimum der Militärsteuer eines Jahres wird die

Summe von Fr. 500 bestimmt. Militärsteuerpflichtige,
welche bereits aktiven Dienst gethan und ihre

militärische Ausrüstung bestritten haben, bezahlen nur
die Hälfte dcr ihnen beziehenden Gesammtsteuer. Von
der Entrichtung der Militärsteuer sind befreit: diejenigen,

welche im Militärdienste Krankheiten odcr
Gebrechen davon getragen haben, die sie zu jeglichem
Militärdienste untauglich machen, Sektionsschreibcr,
Postläufer, Landjäger und Jnstruktoren, sowie alle
von öffentlichen Armenfonds Besteuerten.

— Im bernischen Jura sollen Franzosen die

Errichtung einer Gewehrfabrik beabsichtigen.

(Fortsetzung folgt.)

Die Kasernensrage in Thun.

(Fortsetzung.)

Inzwischen wurden vom Militärdepartement die

Unterhandlungen mit der Gemeinde Thun über deren

materielle Betheiligung an dem Bau anzuknüpfen
versucht. Dabei traten aber zwei Punkte hervor, die

Thun schon früher und jetzt auch wieder zum
Angelpunkte der Verhandlungen machte, nämlich die

Frage über den Ort des Kaferncnneubaues, für welchen

Thun an dem Platz in der Stadt, an der Stelle
der alten Kaserne, festhielt, und dic Frage der

Errichtung von Offizierszimmern in der Kaserne am

Platze der bisherigen Offiziers-Logis bei den Bürgern,

bezüglich auf welche Thun die Tendenz
verfolgte, dcn bisherigen Zustand möglichst zu erhalten.
Erft wenn über diese Punkte bestimmte Aufschlüsse

ertheilt seien, könne Thun über seine Betheiligung
sich aussprechen.

Das Militärdepartement seinerseits nahm die

entgegengesetzte Stellung ein und gab zu verstehen, daß

erst, wenn die Leistungen von Thun bekannt feien
und je nach der Größe diefer letztern, der Bund über

jene zwei Punkte sich definitiv aussprechen könne.

Um aus dieser Kreisbewegung herauszukommen,
versuchte Thun einen andern Weg. Es zeigte dem

Militärdepartement unterm 15. Juni 1858 an, daß von
ihm in nächster Zeit ein Plan über die Erstellung
einer neuen Kaserne in der Stadt dem Departement
werde eingereicht werden. Eine inzwischen
ausgebrochene Controverse über die Lage des Bahnhofes
Thun, nämlich ob solche auf die obere Spitalmatte,
wie zuerst projektirt worden, oder aber auf die

untere, wo folcher jetzt liegt, zu stehen kommen solle,

hielt den Gang des Kasernenprojektes für einige Zeit
auf, und der von Thun in Aussicht gestellte neue

Plan wurde aus diesem Grunde erst am 12. Januar
1859 dcm Mlitärdepmtement eingereicht. Nach die¬

fem von Hcrrn Baumeister Hopf ausgearbeiteten
Plane sollte die neue Kaserne am Platze der jetzigen
und zwar unter thunlichster Benutzung der alten
Fundamente und Mauern erbaut, eine Brücke über
die Aare erstellt und in der gegenüberliegenden Stu-
dermatte die Stallungen und Reitbahnen aufgeführt
werden.

Das Militärdepartement berichtete darüber an den

Bundesrath, und obwohl es einem Baue außerhalb
der Stadt immer noch den Vorzug gab, erklärte es

das neue Projekt einer nähern Prüfung Werth, dic

cs während der Centralschule durch eine Kommission
aus der Zahl der anwesenden Offiziere vorzunehmen
gedenke. Der nämlichen Kommission wurde neben

dem Plane der Gemeinde auch das Projekt des

Departements über den Bau außerhalb der Stadt
vorgelegt. Der Bundesrath gab hiezu die Ermächtigung.

Die zu Rathe gezogenen Offiziere gaben ihr
Gutachten ab und schlössen sich im Ganzen dem

Plane der Gemeinde Thun an, nämlich die Kaferne
in der Stadt zu erstellen und die Offiziere auch

künftig nur in einem Minimum in der Kaserne selbst

zu logiren, machten aber immerhin mehrere Wünsche

und Bemerkungen gegenüber dem vorgelegten
Plane geltend.

Zur weitern Prüfung dieses Planes wurden auch

eigentliche Techniker, die Herren Baumeister Wolff,
Architekt Dähler und Ingenieur Gränicher beigezogen;

verschiedene Variationen über die Situation der

Stallungen in der Studcrmatte, die Anbringung
eines Kasernenhofes u. s. w. kamen in Frage; aus
den Offizieren der Centralschule zusammengesetzte

Kommissionen wurden im Laufe der Jahre 1860,
1861 und 1862 über das Bedürfniß der baulichen

und innern Einrichtungen wiederholt zu Rathe

gezogen, und das Ergebniß war schließlich die Eingabe
eines revidirten Planes und Devises des Herrn Hopf,
à. à. September und Oktober 1862. Diefer Plan
nebst Devis wurde den Herren Wolff und Oberst

Hammer wiederholt zur Prüfung zugestellt, und iu
einem Berichte vom 1. November 1862 machten sie

noch einige Ausstellungen, welchen durch eine neue

Eingabe des Herrn Hopf vom Dezember 1862 Rechnung

getragen wurde, und über die Herr Oberst

Wolff einen vom 10. Februar 1863 datirten Schlußbericht

erstattete.
Laut diesem Plane würde die am Platz der jetzigen

aufzuführende neue Kaserne Raum bieten für
1160 und mit Benutzung des Dachbodens für 1500

Mann; Offizierszimmer würden nur 3 angebracht;
die alten Mauern ganz befetttgt und auch die

Fundamente mit Stützmauern gegen die Aare neu

erstellt; das jetzige Waisenhaus gegenüber der Kaserne

zu Administrationslokalen und Theoriesälen erweitert

und neu umgebaut; eine Fußgängerbrücke über

die Aare nach den Stallungen in der Studermatte

hin angelegt und Stallungen sür 300 Pferde, zwei

Reitbahnen, Befchlagplatz und Kuranstalt erstellt.

Die Kostenberechnung geht aus Fr. 895,000, worin

Fr. 50,000 für den Ankauf des Waisenhauses und

Fr. 4249. 10 für den Ankauf der sogen. Train-
fcheuer begriffen sind. Abzüglich dieser beiden Po-
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